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Allerhöchster Erlaß, betreffend der Einrichtung einer Kommission
zur Überwachung, Durchführung und Mediation

zum 23.08.2013, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 01.09.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 32

§ 1.

Es wird eine Kommission  gebildet, die dem Reichskanzler unmittelbar unterstellt ist. Sie dient zur
Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, sowie der Überwachung von Wahlen
und  Abstimmungen.  Sie  kann  auch  als  Mediator  bei  Entscheidungen  in  Behörden,  der
Reichsregierung,  der  gesetzgebenden  Organen  und  dem  Reichspräsidium  angerufen  werden.

Die Leitung dieser Kommission wird durch den Reichskanzler bestimmt.

Die  einzelnen  Aufgaben  der  Kommission  bestimmen  sich  nach  dem Aspekt  der  Priorität.  Die
Entscheidung darüber obliegt der Kommission, die im Einklang mit dem Reichskanzler festzulegen
ist.

Die Kommission besteht aus Delegierten des Volks-Reichstages, die sich dafür bewerben müssen
und das Vertrauen des Volks-Bundesrathes benötigen.

§ 2.

Dieser Erlaß tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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